
STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 
 

 
 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  
23 - Liegenschaftsamt 
 
 
Betrifft: Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in der 

Stadt Eberswalde (Konjunkturpaket II) 
 
 

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die im Rahmen 
des Zukunftsinvestitionsgesetzes bereitgestellten zusätz-
lichen Mittel aus dem Förderbereich der sonstigen Infra-
struktur für den Ersatzneubau eines Gerätehauses der Frei-
willigen Feuerwehr Eberswalde entsprechend der Variante A 
und entsprechend des Beschlusses des Hauptausschusses vom 
23.04.09 zu verwenden. 

 
2. Die haushaltsrechtliche Einordnung der Maßnahme erfolgt im 

Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2009 und in den Haus-
haltsplänen für 2010 und 2011. 

 
 
 
Eberswalde, den 04.05.2009 
 
 
 
 
 
 
 
Boginski  Dr. Pischel 
Bürgermeister Siegel 
  

Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 

Beschluss-Nr. 

         7-89/09 

zu DB/Vorlage   BV/150/2009 
 
Datum           30.04.2009 

                Stadtverordnetenversammlung

 
beschlossen in öffentlicher Sitzung 


